FAQ – Frequently asked questions
Wie bewerbe ich mich?
Zuerst solltest du wissen, welchen Kurs du besuchen willst oder wo du dein Job-Shadowing (deine Hospitation) machen willst. Sobald dies klar ist, fülle das Antragsformular aus und sende es innerhalb 15. April 2026 an:
repartiziun-scola-cultura-ladina@provinz.bz.it. und in Kopie auch an Domenico Mauro domenico.mauro@provincia.bz.it 
Bei Kursen muss das Kursprogramm beigelegt werden. Alle Buchungen (Kurseinschreibungen, Flüge, usw.) bitte erst nach erfolgter Zusage von Seiten der Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung tätigen. Viele Kursveranstalter ermöglichen auch eine Voreinschreibung ohne Buchung.

Welche Mobilitäten sind möglich?
	· Job-Shadowing: eine Form von Hospitation bzw. Praktikum, bei der man die berufliche Tätigkeit an einer Schule oder einer Institution beobachtet und begleitet.
· Kurse zu didaktischen Methoden, die für die eigene Tätigkeit relevant sind.
· Sprachkurse (für Lehrpersonen), die auf den Erwerb grundlegender Kompetenzen abzielen, die notwendig sind, um mit Schülerinnen und Schülern aus verschiedenen Ländern zu interagieren.


Wie funktioniert eine Mobilität im Rahmen von Erasmus+? 
Im Rahmen der von Erasmus+ festgelegten Maximaltarife werden dir deine Ausgaben für Reise, Unterkunft, Verpflegung und Kurs (sofern besucht) rückerstattet. Die Höhe der Beträge richtet sich nach der Erasmus-Tabelle (diese findest du unter den Dokumenten auf der Webseite). Pro TeilnehmerIn werden circa 1500 bis 2000 Euro rückerstattet (abhängig von der Kursdauer). Die Kosten sind vorzustrecken und werden über die Gehaltsabrechnung rückerstattet. Es ist möglich über das Gehaltsamt einen Vorschuss der Außendienstkosten zu beantragen(siehe eigenen Vordruck).

Wann kann ich unterwegs sein? 
Das Kindergarten- und Schulpersonal kann diese Mobilitäten grundsätzlich in der unterrichtsfreien Zeit nutzen, in begründeten Ausnahmefällen und vorbehaltlich der Genehmigung der Führungskraft auch außerhalb dieser Zeit. 

Für welche Länder gilt die Mobilität? 
Die Mobilitäten müssen im europäischen Ausland stattfinden, d. h. in einem EU-Mitgliedsstaat oder in einem mit Erasmus assoziierten Land (Norwegen, Liechtenstein, Island, Türkei, Nordmazedonien, Serbien). Somit sind beispielsweise Mobilitäten in die Schweiz, nach Großbritannien und innerhalb Italiens nicht förderbar. 

Kann man als Gruppe teilnehmen? 
Ja, mit maximal 3 TeilnehmerInnen pro Gruppe.

Wie und wo finde ich eine Fortbildung in Europa?
Auf der folgenden Plattform: Courses catalogue | European School Education Platform . Am einfachsten nützt du die Filter und gibst als Zeitraum z.B. Juli-August 2026 ein. 

Wer hat Vorrang?
Job Shadowings (Hospitationen) haben Priorität, da hier mehr Mobilitäten zur Verfügung stehen. Ebenso haben Bewerber/innen Vorrang, die noch keine Finanzierung im Rahmen von Erasmus+ in Anspruch genommen haben. 

Wer kann welche Kurse und Fortbildungen besuchen?
Kurse zu pädagogischer und didaktischer Methodik sind v.a. für das Lehrpersonal sowie für das abkommandierte Personal gedacht. Diese sollten innovative didaktische und digitale Konzepte zum Thema haben, dazu gehört auch die Verwendung künstlicher Intelligenz in der Schule; ebenso didaktische Ansätze zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (SDGs) sowie die Förderung des projektbasierten Lernens und des individuellen Lernens.
Sprachkurse sind vorrangig für Lehrpersonen gedacht - für Sprachen, die für die Integration von Kindern mit Migrationshintergrund nötig sind.
Zu den Kursen in der Europrojektierung erhält das Verwaltungspersonal bevorzugten Zugang, da dieses anschließend die europäischen Kooperationsnetzwerke aufbauen wird.

Welche Zielsetzungen müssen von Kurs oder Job-Shadowing (Hospitation) erfüllt werden?
Dein Job-Shadowing (deine Hospitation) oder dein Kurs sollten eines oder mehrere dieser Ziele verfolgen:

· ​​Entwicklung didaktischer Kompetenzen für eine inklusive mehrsprachige Bildung in Kontexten mit ausgeprägter sprachlicher und kultureller Heterogenität. 
· ​​Verbesserung der digitalen Kompetenzen an den Schulen des Konsortiums durch die Ausbildung von DSB und den Aufbau eines Unterstützungsnetzwerks zur Förderung des Einsatzes innovativer Technologien und fortgeschrittener Lehrmethoden.  
· ​​Förderung der europäischen Bürgerschaft durch eTwinning-Projekte, internationale Kooperationen und Besuche bei EU-Institutionen. 
· ​​Entwicklung von Kompetenzen in der europäischen Projektarbeit und im internationalen Bildungsnetzwerk für das Ladinische Bildungssystem. 
· ​​Verbesserung der sprachlichen und interkulturellen Kompetenzen des Lehrpersonals und des pädagogischen Personals der Direktion für Ladinische Bildung, Ausbildung und Kultur. 
· ​​Förderung der Inklusion von Schülerinnen und Schülern durch Methoden zur Individualisierung des Lernens mittels digitaler Tools und projektbasiertem Lernen. 
· ​​Ausbau des europäischen Netzwerks zwischen Schulbehörden zur Schaffung eines integrierten Qualitätssystems zur Unterstützung des Unterrichts, mit besonderem Augenmerk auf die Herausforderungen des Klimawandels. 
Was ist nach der Rückkehr vorgesehen?
Nach erfolgter Mobilität ist ein Fragebogen auszufüllen. Weiters sollen die erworbenen Kompetenzen dem eigenen Team, bzw. der eigenen Schule oder am Schulsprengel weitergebenen werden, die Form ist dabei mit der Führungskraft zu bestimmen. Teilnehmer an Mobilitäten sollten in diesem Sinne zu Multiplikatoren in dem erworbenen Bereich werden. Auch ein Erfahrungsbericht auf der e-Twinnings Seite des Projekts ist vorgesehen.



Wie geht die Rückerstattung im Detail?
Hier ein Beispiel, um die Rückerstattung im Detail zu erläutern. In diesem Beispiel besucht eine Lehrperson einen 5-tägigen Sprachkurs in Estland:
	Budgetkategorie
	Zuschuss
	Anmerkung

	Reise
	309 Euro
	Distanzband 500-1999 km
(Bozen-Tallin: 1687 km)

	Individuelle Unterstützung (Unterkunft, Verpflegung, Sonstiges)
	987 Euro
	7 Tage à 141 Euro

	Kursgebühr
	400 Euro
	5 Kurstage x 80 Euro

	Möglicher zusätzlicher Erasmuszuschuss: Organisatorische Unterstützung
	100 Euro
	

	Insgesamt
	1796 Euro
	



Flugreise: die Rückerstattung beläuft sich auf maximal 309 Euro, es gilt die Distanz zwischen Startpunkt und Zielort laut Distanzrechner der EU-Kommission: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator.
Unterkunft und Verpflegung: Die Rückerstattung beläuft sich auf maximal 987 Euro. Es werden 141 Euro pro Tag für 7 Tage berechnet (5 Tage Kurs, der Anreise- und der Abreisetag)
Kurs: Pro Kurstag werden 80 Euro gezahlt, d.h. in diesem Fall 400 Euro. 
Zuschuss zur organisatorischen Unterstützung: Erasmus+ stellt zusätzlich einen Zuschuss zur organisatorischen Unterstützung zur Verfügung. Dieser beträgt 100€ für Kurse sowie 350€ für Job-Shadowings (Hospitationen). Wie dieser Zuschuss verwendet werden soll, ist von den Teilnehmern selbst bei der Anfrage vorzuschlagen.

Sollten dem/der Teilnehmer/in mehr Kosten entstehen, als im Rahmen von Erasmus+ erstattet werden kann, muss er/sie dafür selbst aufkommen. 

Stand der Informationen in diesem Dokument: 23. März 2026.
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